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Samtgemeinde Baddeckenstedt  Baddeckenstedt, den 22.12.2016 

Der Samtgemeindebürgermeister ( Kiehne) 

 Status: öffentlich 
 

Beschlussvorlage SG 
Baddeckenstedt 

 

DS Nr.: X/023 (SG) 
AMT IV Innere Dienste / Servicebereich 

Sachbearbeiter/in: Klaus Kubitschke  

Benennung eines Vorstandsmitglieds und eines stv. 
Vorstandsmitglieds für den Unterhaltungsverband Nette 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit Reihen-
folge 

Samtgemeindeausschuss 12.01.2017 öffentlich Vorberatung 1 

Samtgemeinderat 21.03.2017 öffentlich Entscheidung 2 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke wird zum 
Vorstandsmitglied des Unterhaltungsverbandes Nette 
benannt. Sein Vertreter ist Ratsmitglied Stephan Grenz. 

  
 
 

Begründung:  
 
Dem Vorstand des Unterhaltungsverbandes gehört ein Mitglied aus dem Bereich der 
Samtgemeinden Baddeckenstedt und Lutter a.Bbge sowie der Gemeinde 
Lamspringe jeweils im Wechsel nach Ablauf einer Amtsperiode an.  
 
Da in der Wahlperiode 2006 bis 2011 die Samtgemeinde Lutter a.Bbge und in der 
Wahlperiode 2011 bis 2016 die Samtgemeinde Baddeckenstedt im Vorstand 
vertreten war, sind beide Samtgemeinden davon ausgegangen, dass für die 
Wahlperiode 2016 bis 2021 die Gemeinde Lamspringe den Vorstandsposten 
besetzen wird. 
 
Die Gemeinde Lamspringe hat am 12.12.2016 (einen Tag vor der 
Verbandsversammlung) der Samtgemeinden Lutter a.Bbge und Baddeckenstedt 
mitgeteilt, dass sie auch für die Wahlperiode 2016 bis 2021 auf einen 
Vorstandsposten verzichten würden. 
 
SGB Mahns aus Lutter a.Bbge hat uns gebeten, ein Vorstandmitglied zu benennen. 
Bislang war RM Grenz im Vorstand, sein Vertreter war RM Kanowski. 
 
Nach Rücksprache mit RM Grenz wurde - vorbehaltlich einer Zustimmung des SGR - 
meine Person für den Vorstand und RM Grenz als mein Vertreter in der 
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Verbandsversammlung benannt. Für die Verbandsversammlung bleibt es bei der 
vom SGR in der konstituierenden Sitzung festgelegten Besetzung mit SGB 
Kubitschke und RM Grenz sowie RM Franzke als Vertreter von RM Grenz. 
  
 
 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
- K E I N E -   
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